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13.7 Facharzt / Fachärztin für Innere Medizin  
und Pneumologie 

(Pneumologe / Pneumologin)
 
Weiterbildungsziel: 
Ziel der Weiterbildung ist die Erlangung der Facharztkom-
petenz Innere Medizin und Pneumologie nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und Weiterbil-
dungsinhalte einschließlich der Inhalte der Basisweiterbil-
dung. 
 
Weiterbildungszeit: 
72 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1, davon 
- 36 Monate in der stationären Basisweiterbildung im 

Gebiet Innere Medizin 
- 36 Monate Weiterbildung in Pneumologie, davon 

- 6 Monate internistische Intensivmedizin, die auch 
während der Basisweiterbildung abgeleistet wer-
den können 

- können bis zu 18 Monate im ambulanten Bereich 
abgeleistet werden 

 
 

   
Weiterbildungsinhalt: 
Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den Inhalten der Basisweiterbildung 
- der Erkennung und Behandlung der Erkrankungen 

der Lunge, der Atemwege, des Mediastinums, der 
Pleura sowie der extrapulmonalen Manifestationen 
pulmonaler Erkrankungen 

- der Erkennung und Behandlung der akuten und 
chronischen respiratorischen Insuffizienz

- den Krankheiten durch inhalative Traumen und 
Umwelt-Noxen sowie durch Arbeitsplatzeinflüsse 

- den Grundlagen schlafbezogener Atemstörungen 
- der Facharztkompetenz bezogenen Zusatz-Weiter-

bildung Medikamentöse Tumortherapie als integ-
raler Bestandteil der Weiterbildung 

- der Indikationsstellung, Durchführung und Überwa-
chung der zytostatischen, immunmodulatorischen, 
antihormonellen sowie supportiven Therapie bei 
soliden Tumorerkrankungen des Schwerpunkts 
einschließlich der Beherrschung auftretender 
Komplikationen 

- den heriditären Erkrankungen der Atmungsorgane 
- den infektiologischen Erkrankungen der Atmungs-

organe einschließlich Tuberkulose 
- der Erkennung und Behandlung gebietsbezogener 

allergischer Erkrankungen 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zu chirur-

gischen, strahlentherapeutischen und nuklearme-
dizinischen Behandlungsverfahren 

- Tabakentwöhnung und nichtmedikamentösen The-
rapiemaßnahmen wie Patientenschulung und me-
dizinischer Trainingstherapie 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
 
Definierte Untersuchungs- und Behandlungsverfahren: 

- Sonographische Diagnostik von Lunge, Pleura und 
Thoraxwandstrukturen, des rechten Herzens und 
des Lungenkreislaufes sowie transoesophageale 
Untersuchungen des Mediastinums und trans-
bronchiale Untersuchungen der Lunge 

 
 
 
 
 
 
  
 

- flexible Bronchoskopien einschließlich broncho-al-
veolärer Lavage sowie sämtliche Biopsietechni-
ken 

- Pleuradrainage und Pleurodese sowie Durchfüh-
rung von perthorakalen Punktionen von Lunge 
oder pulmonalen Raumforderungen 

- Mitwirkung bei Thorakoskopien und bei Broncho-
skopien mit starrem Instrumentarium bei interven-
tionellen Verfahren 

- Funktionsuntersuchungen der Atmungsorgane, 
wie 
- Ganzkörperplethysmographien 
- Bestimmungen des CO-Transfer-Faktors 
- Untersuchungen von Atempump-Funktion und 

Atemmechanik 
- Unspezifische Hyperreagibilitätstestung der 

unteren Atemwege 
- Blutgase und Säure-Basen-Haushalt im arteriellen 

Blut 
- Belastungsuntersuchungen einschließlich Spiro-

Ergometrie 
- unspezifische und allergenvermittelte Provokati-

ons- und Karenztests einschließlich epikutaner, 
kutaner, intrakutaner und inhalativer Tests ein-
schließlich Erstellung eines Therapieplanes 

- Hyposensibilisierung 
- Mitwirkung bei Untersuchungen des Lungenkreis-

laufs einschließlich Rechtsherzkatheter
- Inhalationstherapie 
- Sauerstofflangzeittherapie und Beatmungstherapie 

einschließlich der Heimbeatmung 
- zytostatische, immunmodulatorische, antihormo-

nelle sowie supportive Therapiezyklen bei soliden 
Tumorerkrankungen der Facharztkompetenz ein-
schließlich der Beherrschung auftretender Kompli-
kationen

- Chemotherapiezyklen einschließlich nachfolgender 
Überwachung 

 
Spezielle Übergangsbestimmungen 

 
Kammerangehörige, die die Schwerpunktbezeichnung 
Pneumologie bzw. die Facharztbezeichnung Innere Medi-
zin und Schwerpunkt Pneumologie besitzen, sind berech-
tigt, stattdessen die Facharztbezeichnung Innere Medizin 
und Pneumologie zu führen. 
 

   


